
Satzung
über die Festlegung des Beitragssatzes zu den Investitionsaufwenclungen des
Haush altsjahres 20 t 9 für straßenbauliche Maßn ahmen zur Erhebun g wieclerkeh ren<Ier
Beiträge für die öffentlichen verkehrsanlagen der Stadt Gröningen in der
Abrechn ungscinheit I - Großalsleben

Auf Grund der' $$ 8 uncl 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Lancles Sachsen-Anhalt
vom l7. Juni 2014 (GVBI. LSA S.288), in der derzeit gültigen Fassung, in Verbindung mit
$$ 2 und 6a Komurunalabgabengesetz fiir das Land Sachsen Anhalt uo,ri 13. Dezernber 1996
(GVBI' I-SA S. 405), in der derzeit gültigen Fassung, und $ 7 der: Satzung tiber die Erhebung
wiedertehrender Beiträge ftir die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt-Gr-örúngen vom 07.
November 2005, in der delzeit gültigen Fassung, beschließt det stadtrat Gr'öningeir am
13. Juli 2020 die Satzung über die Festlegung des Beitragssaizes zu den
Investitìonsaufwendungen des Haushaltsjahres 2019 fiir straßenbauiiche Maßnahmen zur
Erheburrg wiederkehrender Beiträge für die öffentlichen Verkehrsanlagen der Stadt
Gröningen in der Abrechnungseinheit I - Großalsleben:

$1
Allgemeines

Der Beitragssatz wird für den Erhebungszeitraum 20l9 aus clen bis zum stichta g31.12.2019
anrechenbaren Investitionsaufwendungen ($ 3 Straßenausbaubeitragssatzung) und der zu
veratlagenden heitragsÍlihigen Grundstücksgesarntfläche del Abrechnungseinheit ($ 2
Straßenausbaubeitragssatzung) er¡echnet.

$2
Beitragssatz

1. Der umzulegende Gesamtbetrag der Investitionsmaßnahmen in der Abreciuungseinheit I
- Großalsieben - wird geteilt durch die gewichtete Gesamtquaclratnreterzahl der in der
Abrechnungseinheit befindlichen Grundstücksfläche (vervielfacht mit Zuschlägen nach
Art und Maß der Nutzung).

2, Investitionsaufweudungen im Haushaltsjalx'2019 fijr straßenbauliche Maßnahmen:
Beitragsftihiger Aufw'and 177 .621,23 €.

ciavon
Gerneindeanteil 53,27Ya 94.61 8.83 €
Anliegeranteil 46,730/0 83.002,40 € (: umiageÍÌihiger.Aufiv.and
Beitragspflichtige)

3, Verteilungsfläche der beitragsrelevanten Grundstticke in der Abrechnungseinheit I -Großalsleben: 406.303,45 m,
4. Berechnung Beitragssatz je gewichtetel Quadratmeter GrundstLicksfläche:

83.002.40 € : 406.303,45 m' : 0.2A429 €lnz

Der Beitragssatz je Quadratmeter gervichteter Grundstücksltäche beträgt für das
Abrechnungsjahr 2019 0,20429 €./m?.



$3
Inkrafttreten

1. Diese Satzung tdtt rück1¡rirkend zum 3 l. l2.20lg in Kraft.
2. Gleichzeitig tritt dje Satzung zur FesÏlegung des Beitragssatzes zuÍ Vorausleisrung zu den

voraussiclttliclien Investitionsaufwendungen des Haushaltsjahres 2019 zut Er.hebtrng
wiederkehlender Beiträge f{ir die öffentlichen Ve¡kehrsanlagen der Stâdt Gröning.n in de,
Ab¡echnungseinheit I - G¡oßalsleben - vom r 6. I 2.20 1 9 außer. Kraft .

Grtiningen, 13,07,2020

Btirgermeister


